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Stadt Lage 
 
594 Satzung vom 12. Dezember 2013 zur 1. Ände-

rung der Satzung über die Erhebung von Ver-
gnügungssteuer in der Stadt Lage - Vergnü-
gungssteuersatzung - vom 03. April 2009 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 
666/SGV NRW 2023) und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 
Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW 610)  - jeweils in der z.Zt. gültigen Fassung 
-  hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 12. De-
zember 2013 folgende Änderung der Vergnügungssteuer-
satzung vom 03. April 2009 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in 
der Stadt Lage vom 03. April 2009 wird wie folgt geändert: 
 

1. Der § 7 Abs. 1 letzter Satz erhält folgende Fas-
sung: 
 
Diese errechnet sich aus der elektronisch gezähl-
ten Kasse zzgl. Röhren- bzw. Geldschein-
Dispenser-Entnahme (sog. Fehlbetrag), abzgl. 
Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser-Auffüllung, 
Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld. 
 

2. Im § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 werden die Steuersät-
ze „10 v. H.“ durch „16 v. H.“ ersetzt. 
 

3. Der § 7 a der Satzung wird gestrichen. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung über die Erhebung von 
Vergnügungssteuer der Stadt Lage wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 

 
Lage, den 12. Dezember 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
595 Satzung vom 12. Dezember 2013 zur 4. Ände-

rung der Gebührensatzung vom 17.12.2009 zur 
Straßenreinigungssatzung der Stadt Lage 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), des 
§ 3 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706) und 
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW vom 
21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) in den 
jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Lage in 
seiner Sitzung am 12. Dezember 2013 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 2 Abs. 4 und 5 werden wie folgt geändert: 
 
(4)  Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) 

beträgt für die Sommerreinigung  jährlich: 
 

- in Reinigungsklasse S1 (Reinigung verkehrsberu-
higter Bereich und Fußgängerzone)            15,04 
€ 

 
- in Reinigungsklasse S2 (Reinigung inner-

/überörtlicher Verkehrsstraßen)   0,38 
€ 

 
(5)   Für die Winterwartung wird - unabhängig von der 

Reinigungshäufigkeit - zusätzlich eine Benutzungsge-
bühr erhoben. Die Benutzungsgebühr je Frontmeter 
(Abs. 1 bis 3) beträgt jährlich: 

 
 - in Reinigungsklasse W1 (Winterwartung für den 

Bereich S1)                0,43 € 
 
  - in Reinigungsklasse W2 (Winterwartung Anlieger-

/Verkehrsstraßen)               0,68 € 
 
 -  in Reinigungsklasse W3 (eingeschränkte Winter-

wartung)                 0,30 € 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Lage wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 12. Dezember 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
596 Satzung vom 12.12.2013 zur 2. Änderung der 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Lage vom 30. Juni 2010 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
NRW vom 21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 
610), der §§ 53, 64 und 65 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 
926) und § 16 der Entwässerungssatzung der Stadt Lage 
vom 28.03.1996 in den jeweils gültigen Fassungen hat der 
Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 12.12.2013 fol-
gende Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 2 Abs. 2 und 3 werden wie folgt geändert: 
 
(2) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden 
die auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentli-
chen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasser-
schwundmengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Der 
Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ord-
nungsgemäß funktionierende und geeignete Messeinrich-
tung zu führen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Stadt Lage nachzuweisen, um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwassermesseinrichtung 
zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, fin-
det eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten fest im Leitungsnetz eingebauten 
(z. B. Flansch- oder Lötverbindung), ordnungsgemäß funk-
tionierenden, gültig geeichten und verplombbaren Wasser-
zähler zu erbringen. Die Bestätigung über diese techni-
schen Voraussetzungen ist durch einen fachkundigen 
Handwerksbetrieb zu erbringen. Der Wasserzähler muss 
alle 6 Jahre gem. den §§ 12 bis 14 i. V. m. dem Anhang B 
Nr. 6.1 der Bundeseichordnung durch einen neuen geeich-
ten Wasserzähler ersetzt werden. Der Nachweis über die 
ordnungsgemäße Funktion sowie die Eichung des Wasser-
zählers obliegt dem Gebührenpflichten. Wird dieser Nach-
weis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Ab-
zugsmengen nicht statt. Bereits gemeldete, nicht geeichte 
Wasserzähler werden noch für den Abrechnungszeitraum 
2013 anerkannt. Vorhandene gültig geeichte Zähler werden 
bis zum Ablauf der Eichdauer, längstens jedoch bis zum 
Ablauf der Abrechnungsperiode 2015 akzeptiert, wenn 
nicht die für neue Wasserzähler geforderten Vorausset-
zungen erfüllt sind. 
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss 
sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der städtischen Kanalisation 
nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen 
sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, 
der Stadt Lage eine zuverlässige Schätzung der auf dem 
Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermögli-
chen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig 
und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend ge-
machten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit 
der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten be-
zogen auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis 
erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf 
vorher mit der Stadt Lage abzustimmen. Die Kosten für das 
Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 
 
(3) Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalen-
derjahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Stadt Lage geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Da-
tums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwund-
mengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. 
des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonn-
tag, endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag. 
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Artikel 2 
 
§ 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
(2) Die laufende Benutzungsgebühr beträgt je Quadratme-
ter der bebauten und/oder befestigten Grundstücksflächen, 
von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden oder 
nicht leitungsgebunden in die städtische Abwasseranlage 
gelangen kann, 0,84 Euro.  
Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere 
vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen 
oberirdisch aufgrund eines Gefälles Niederschlagswasser 
in die städtische Abwasseranlage gelangen kann. 

 
Artikel 3 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Lage wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 12. Dezember 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
597 Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Real-

steuerhebesätze der Stadt Lage für die Haus-
haltsjahre 2014 und 2015 vom 12. Dezember 
2013 

 
Aufgrund der §§ 7, 41 und 77 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666 / SGV NRW 2023), des § 16 des Gewerbe-
steuergesetzes vom 15. Oktober 2002 (BGBI. I S. 4167) 
und des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07. August 
1973 (BGBI. I S. 965), jeweils in der derzeit gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 12. 
Dezember 2013 folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

 
I. 

 
Die Hebesätze für die im Gebiet der Stadt Lage erhobe-
ne(n) Grundsteuern und Gewerbesteuer werden für die 
Haushaltsjahre 2014 und 2015 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grund-

steuer A) auf  220 v. H. (unverändert) 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

     418 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer auf  418 v. H.  
 

II. 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Real-
steuerhebesätze der Stadt Lage für die Haushaltsjahre 
2014 und 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Lage, den 12. Dezember 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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598 Satzung über die Verlängerung der am 

21.12.2011 vom Rat der Stadt Lage beschlos-
senen Satzung über die Anordnung einer Ver-
änderungssperre für den Bereich „Ortskern 
Hagen“ vom 12.12.2013 

 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
vom 23.09.2004 (BGBI. I 2004 S. 2414) in der zz. gelten-
den Fassung i.V.m. § 7 und § 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV.NW.1994 S. 666) in der zz. geltenden Fassung hat der 
Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 12.12.2013 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

„Einziger Paragraph“ 
 

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre wird um ein 
Jahr verlängert. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Verlängerung der am 
21.12.2011 vom Rat der Stadt Lage beschlossenen Sat-
zung über die Anordnung einer Veränderungssperre für 
den Bereich „Ortskern Hagen“ vom 12.12.2013 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 12.12.2013 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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599 Satzung vom 12. Dezember 2013 zur Änderung 

der Friedhofssatzung für die kommunalen 
Friedhöfe der Stadt Lage vom 25.09.2013 

 
Inhaltsübersicht 
Präambel 
I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Friedhofszweck 
§ 3 Bestattungsbezirke 
§ 4 Schließung und Entwidmung 

     § 4a Stilllegung von Friedhofsüberhangflächen 
     § 4b Organisatorische Sperrung belegter Flächen 
II. Ordnungsvorschriften 

§ 5 Öffnungszeiten 
§ 6 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 7 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 8 Anzeigepflicht und Bestattungszeit 
§ 9 Särge und Urnen 
§ 10 Ausheben der Gräber 
§ 11 Ruhezeit 
§ 12 Umbettungen 

IV. Grabstätten und Aschenbeisetzungen 
§ 13 Arten der Grabstätten 
§ 14 Reihengrabstätten 
§ 15 Sarggrabstätten, Gemeinschaftssarggrabstätten 
und anonyme Sarggrabstätten 
§ 16 Aschenbeisetzungen 
§ 17 Ehrengrabstätten 

V. Gestaltung der Grabstätten 
§ 18 Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Ge-
staltungsvorschriften 
§ 19 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
§ 20 Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschrif-
ten 
§ 21 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschrif-
ten 
§ 22 Zustimmungserfordernis 
§ 23 Fundamentierung und Befestigung 
§ 24 Unterhaltung 
§ 25 Entfernung 

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
§ 26 Herrichtung und Unterhaltung 
§ 27 Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschrif-
ten 
§ 28 Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschrif-
ten 
§ 29 Vernachlässigung der Grabpflege 

VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
§ 30 Benutzung der Leichenhalle 
§ 31 Trauerfeier 

Schlussvorschriften 
§ 32 Alte Rechte 
§ 33 Haftung 
§ 34 Gebühren 
§ 35 Ordnungswidrigkeiten 
§ 36 Inkrafttreten 

Anhang 
Friedhofsentwicklungskonzept:  Lageplan Nr. 1 - Nr. 11 

 
 
 
 
 
 
 

 
Präambel 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 
Abs. 2 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Ge-
meindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), in den jeweils gültigen 
Fassungen, hat der Rat der Stadt Lage am 12. Dezember 
2013 folgende Friedhofsatzung beschlossen: 
 
 I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der 
Stadt Lage gelegenen und von ihr verwalteten Friedhöfe 
und Friedhofsteile: 

 
1. Friedhof Zentralfriedhof einschließlich Abtei-

lung Weiße Breede 
2. Friedhof Windheide 
3. Friedhof Hasselbruch 
4. Alter Friedhof Ehrentrup (Pivitsheider Straße) 
5. Friedhof Billinghausen 
6. Friedhof Hagen 
7. Friedhof Hardissen 
8. Friedhof Stapelage  
9. Friedhof Müssen (Schieregge) 
10. Friedhof Ohrsen 
11. Friedhof Pottenhausen 
12. Friedhof Waddenhausen 

 
§ 2 
Friedhofszweck 

(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der Stadt. 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Lei-

chen, Tot- und Fehlgeburten), die bzw. deren Eltern 
bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Lage waren 
oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dienen die 
Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwanger-
schaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, falls 
die Eltern Einwohner der Stadt Lage sind. Die Be-
stattung anderer Personen bedarf einer Ausnahme-
genehmigung der Friedhofsverwaltung.  

(3) Die Friedhöfe erfüllen aufgrund ihrer gärtnerischen 
Gestaltung auch allgemeine Grünflächenfunktionen. 
Deshalb hat jeder das Recht, die Friedhöfe als Orte 
der Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer der 
Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzu-
suchen 

 
§ 3 
Bestattungsbezirke 
 

(1) Bestattungsbezirke werden für das Stadtgebiet nicht 
festgelegt. 

(2) Die Wahl des Friedhofs ist freigestellt, soweit Gräber 
zur Verfügung stehen. Die Stadt Lage ist jedoch 
nicht verpflichtet, auf allen Friedhöfen sämtliche 
Grabarten zur Verfügung zu stellen. 

 
§ 4 
Schließung und Entwidmung 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für einzelne 
Bestattungsformen ganz oder teilweise gesperrt 
(Schließung) oder einer anderen Verwendung zuge-
führt werden (Entwidmung). 
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(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer 

Bestattungen ausgeschlossen. Soweit durch Schlie-
ßung das Recht auf weitere Bestattungen in bisheri-
gen Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, 
wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs-
falles auf Antrag eine gleichwertige Grabstätte zur 
Verfügung gestellt. Außerdem kann er die Umbet-
tung bereits bestatteter Leichen verlangen, wenn de-
ren Ruhezeit noch währt. 

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des 
Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die Be-
statteten werden, falls die Nutzungszeit der Grab-
stätten noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des 
Friedhofsträgers in andere Grabstätten umgebettet. 

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich be-
kannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer 
Grabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Be-
scheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne be-
sonderen Aufwand zu ermitteln ist. 

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher 
öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie 
dem Nutzungsberechtigten der Grabstätte mitzu-
teilen. 

(6) Ersatzgrabstätten werden vom Friedhofsträger auf 
seine Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten 
auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten 
Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatz-
wahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungs-
rechtes. 

(7) Der alte Friedhof Ehrentrup an der Pivitsheider 
Straße wird mit Inkrafttreten dieser Satzung ge-
schlossen. Es finden keine Beisetzungen mehr statt.  

(8) Auf dem alten Teil des Friedhofs Billinghausen wer-
den Körperbestattungen durch Beschluss des Bau- 
und Planungsausschusses vom 18.02.2009 nur als 
Erstbelegung und im Rahmen bestehender Rechte 
durchgeführt. Teilbereiche dieses  Friedhofs werden 
künftig ausschließlich für Urnenbeisetzungen wei-
tergeführt. 

   (9) Auf dem Friedhof Ohrsen werden Körperbestattungen 
nur als Erstbelegung im 
         Rahmen bestehender Rechte durchgeführt. Darüber 
hinaus werden neue Gräber für 
         Körperbestattungen nur noch in dem Umfang, wie sie 
aktuell in den sanierten 

      Belegungsflächen vorhanden sind, abgegeben. Alle 
übrigen Teilbereiche der Belegungsfläche des 
Friedhofs werden künftig ausschließlich für Urnen-
beisetzungen weitergeführt. 

 
§ 4a  
Stilllegung von Friedhofüberhangflächen 
 

(1) Friedhofsüberhangflächen sind im Friedhofsentwick-
lungskonzept der Stadt als solche ausgewiesene, 
belegte Grabflure, die aufgrund des demografischen 
Wandels in der Bevölkerung und als Folge der - ge-
genüber früheren Zeitabschnitten - geänderten Be-
stattungskultur zukünftig nicht mehr für Bestattungs-
zwecke genutzt werden. Im Eigentum der Stadt be-
findliche Überhangflächen werden frühestens 10 
Jahre nach dem Ablauf aller dort zu berücksichti-
genden Ruhefristen entwidmet. 

 
 
 

 
(2) Auf Friedhofsüberhangflächen werden keine neuen 

Grabrechte mehr vergeben. Bestehende Grabrechte 
können nur noch von Partnern der Bestatteten be-
ziehungsweise von Personen genutzt werden, die in 
den jeweiligen Grabnutzungsrechtsurkunden aufge-
führt sind. 

(3) Auf Friedhofsüberhangflächen werden nach dem 
Ablauf des Jahres 2026 keine Bestattungen mehr 
durchgeführt. 

(4) Die Regelungen nach Absatz 3 haben auch für Grä-
ber alten Rechts nach § 32 dieser Satzung Gültig-
keit. 

(5) In Ausnahmefällen können Grabstätten auf Antrag 
der Bestattungspflichtigen verlegt werden. In diesen 
Fällen gelten die Bestimmungen des § 4. 

(6) Aus Gründen des öffentlichen Interesses können 
Grabstellen, die in stark fragmentierten Grabfeldern 
bzw. Teilbereichen von Grabfeldern (vorh. Bele-
gungsdichte ca. <5% der mögl. Sarg-
/Urnengrabstellenkapazität) liegen, verlegt werden. 
In diesen Fällen gelten die Bestimmungen des § 4. 

(7) Das Friedhofsentwicklungskonzept der Stadt Lage 
für den Zeitraum bis zum Jahr 2020 weist für folgen-
de Friedhofsanlagen Überhangflächen aus: 

 
Friedhofsan-
lage 

Ausdehnung der 
Überhangflächen 

Darstellung 
in der An-
lage 

Nr. 22  
Windheide 

auf die Gesamtan-
lage 

Lageplan 
Nr. 2 

Nr. 23  Has-
selbruch 

auf die Gesamtan-
lage 

Lageplan 
Nr. 3 

Nr. 25  Billin-
ghausen 

auf Teilbereiche Lageplan 
Nr. 4 

Nr. 26  Ha-
gen 

auf Teilbereiche Lageplan 
Nr. 5 

Nr. 28  Sta-
pelage 

auf Teilbereiche Lageplan 
Nr. 7 

Nr. 29  Müs-
sen 

auf die Gesamtan-
lage 

Lageplan 
Nr. 8 

Nr. 30  Ohr-
sen 

auf Teilbereiche Lageplan 
Nr. 9 

Nr. 32  Wad-
denhausen 

auf Teilbereiche Lageplan 
Nr. 11 

 
§ 4b  
Organisatorische Sperrung belegter Flächen 
 

(1) Grabflure, die bereits stark fragmentierte, nicht zu-
sammenhängende Belegungszustände aufweisen, 
werden aus organisatorischen Gründen für weitere 
Belegungen gesperrt um eine geordnete Friedhofs-
entwicklung zu ermöglichen. Die organisatorische 
Sperrung wird erst dann aufgehoben wenn der Be-
darf für eine Inanspruchnahme vorliegt. 

(2) Auf organisatorisch gesperrten belegten Grabflä-
chen werden keine neuen Grabrechte mehr verge-
ben. Bestehende Grabrechte können nur noch von 
Partnern der Bestatteten beziehungsweise von Per-
sonen genutzt werden, die in den jeweiligen Grab-
nutzungsrechtsurkunden aufgeführt sind. 

(3) Aus Gründen der Friedhofsplanung und -
entwicklung kann die Verlegung von Grabstätten auf 
Antrag der Bestattungspflichtigen erforderlich sein. 
In diesen Fällen gelten die Bestimmungen des § 4. 
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(4) Das Friedhofsentwicklungskonzept der Stadt Lage 

für den Zeitraum bis zum Jahr 2020 weist für folgen-
de Friedhofsanlagen organisatorisch gesperrte Flä-
chen aus: 

 
Friedhofs-
anlage 

Ausdehnung der 
organisatorisch 
gesperrten Flä-
chen 

Darstellung in 
der Anlage 

Nr. 21  
Zentralfried
hof 

auf Teilbereiche  Lageplan Nr. 1 

Nr. 25  Bil-
linghausen  

auf Teilbereiche  Lageplan Nr. 4 

Nr. 27  
Hardissen 

auf Teilbereiche Lageplan Nr. 6 

Nr. 28  
Stapelage 

auf Teilbereiche Lageplan Nr. 7 

Nr. 30  
Ohrsen 

auf Teilbereiche Lageplan Nr. 9 

Nr. 31  Pot-
tenhausen 

auf Teilbereiche Lageplan Nr. 10 

Nr. 32  
Wadden-
hausen 

auf Teilbereiche Lageplan Nr. 11 

 
II. Ordnungsvorschriften 
§ 5 
Öffnungszeiten 

(1) Die Friedhöfe sind ganzjährig von Sonnenaufgang 
bis zum Einbruch der Dunkelheit  für den Besuch 
geöffnet. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem An-
lass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner 
Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 

 
§ 6 
Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen 
des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschu-

hen/Rollerblades/Skateboards aller Art zu be-
fahren. Ausgenommen sind Kinderwagen und 
Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung und der für den Friedhof zugelassenen 
Gewerbetreibenden, 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste an-
zubieten oder diesbezüglich zu werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten 
bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungs-
feier notwendig und üblich sind, 

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen 
und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-
schädigen sowie Rasenflächen zu befahren und 
Grabstätten unberechtigt zu betreten, 

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern, 

h) zu lärmen oder zu lagern, 
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhun-

de. 

 
(3) Kinder unter 6 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in 

Begleitung Erwachsener betreten. 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 

soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der 
Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Be-
stattung zusammenhängende Veranstaltungen be-
dürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie 
sind spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 
 

§ 7 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gartenbaubetriebe, Bestat-
tungsunternehmer und sonstige     Gewerbetreiben-
de bedürfen für ihre gewerblichen Tätigkeiten auf 
den Friedhöfen     keiner speziellen Genehmigung. 
Voraussetzung ist lediglich die fachlich korrekte     
Ausführung der Arbeiten. 

(2) Die Gewerbetreibenden und deren Bedienstete ha-
ben die Friedhofssatzung zu beachten. Die Gewer-
betreibenden haften für alle Schäden, die sie oder 
ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tä-
tigkeit auf den Friedhöfen verursachen. 

(3) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur 
werktags innerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt 
werden. 

(4) Gewerbetreibende können zur Ausführung ihrer Tä-
tigkeit die befestigten Friedhofswege in erforderli-
chem Umfang mit geeigneten Fahrzeugen befahren. 
Die Höchstgeschwindigkeit darf 7 km/h (Schritttem-
po) nicht überschreiten. Aus witterungsbedingten 
Gründen kann die Einstellung der Arbeiten angeord-
net und das Befahren der Friedhöfe oder einzelner 
Wege untersagt werden. 

(5) Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt 
werden. Bei gewerblicher Grabpflege auf dem jewei-
ligen Friedhof anfallende Abfälle der Art, wie sie 
auch bei privat durchgeführter Grabpflege anfallen, 
dürfen über den dort vorhandenen Abfallsammel-
platz entsorgt werden. Die Benutzung der Abfallbe-
hälter ist in diesem Zusammenhang nicht zulässig. 
Gewerbespezifische Abfälle, wie Kisten oder Palet-
ten usw. müssen vom Gewerbetreibenden ander-
weitig ordnungsgemäß entsorgt werden. 

(6) Die Friedhofsverwaltung behält sich vor, bei vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Verstößen gegen die 
Friedhofssatzung die weitere gewerbliche Betäti-
gung auf Zeit oder auf Dauer zu untersagen. 

 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 8 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung 
des Sterbefalles bei der Friedhofsverwaltung anzu-
melden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Un-
terlagen beizufügen. 

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen 
Grabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 
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(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Be-

stattung fest. Die Bestattungen (Beginn der Trauer-
feier) erfolgen montags bis freitags in der Zeit von 
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Der Termin 15:00 Uhr kann 
nur für Urnenbestattungen vergeben werden. 
An Samstagen folgen Bestattungen von 9:00 Uhr 
bis 11:00 Uhr. 
Folgen mehrere Feiertage aufeinander, können 
Ausnahmen zugelassen werden. 

(4) Die bei einem Begräbnis erforderlichen Träger wer-
den nicht von der Stadt Lage gestellt. 

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen in-
nerhalb von 8 Tagen nach Eintritt des Todes erfol-
gen. Aschen müssen spätestens 4 Wochen nach 
der Einäscherung bestattet werden, anderenfalls 
werden sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen 
auf dem anonymen Urnenfeld des Zentralfriedhofes 
in Lage bestattet. 

(6) Auf Antrag des Bestattungspflichtigen können 
Aschen bei der Stadt Lage bis zur Dauer von maxi-
mal 8 Monaten gegen Gebühr eingelagert werden. 
Nach Ablauf dieser Frist werden sie auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen auf dem anonymen Urnenfeld 
des Zentralfriedhofes in Lage bestattet. 

 
§ 9 
Särge und Urnen 

(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Ur-
nen vorzunehmen. Ausnahmsweise kann der Fried-
hofsträger auf Antrag die Bestattung ohne Sarg oder 
Urne gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder 
Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die o-
der der Verstorbene angehört hat, eine Bestattung 
ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist. 

 (2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen 
sein, dass die chemische, physikalische oder biolo-
gische Beschaffenheit des Bodens oder des Grund-
wassers nicht nachteilig verändert wird und bei Sär-
gen die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhe-
zeit ermöglicht wird. 
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet 
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit aus-
geschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und -
beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen müs-
sen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus 
leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie 
dürfen keine PVC-, PCP-, formaldehydabspalten-
den, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltge-
fährdenden Lacke oder Zusätze enthalten. Die Klei-
dung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Natur-
textilien bestehen. 

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m 
hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in 
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die-
ses der Friedhofsverwaltung rechtzeitig mitzuteilen. 

(4) Totgeburten mit einem Körpergewicht unter 500 g 
können in einem Birkenstammsarg beigesetzt wer-
den. 

 
§ 10 
Ausheben der Gräber 

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung 
ausgehoben und wieder verfüllt. 

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erd-
oberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sar-
ges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne 
mindestens 0,50 m. 

 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinan-

der durch mindestens 0,30 m starke Erdwände ge-
trennt sein. 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat alles Grabzubehör 
vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben 
der Gräber Grabmale, Fundamente oder sonstiges 
Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt 
werden müssen, sind die dadurch entstehenden 
Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Fried-
hofsverwaltung zu erstatten. 

(5) Nutzungsberechtigte haben vorübergehende Verän-
derungen oder Beeinträchtigungen ihrer Grabstätten 
im Zusammenhang mit Beisetzungen auf benach-
barten Grabstätten zu dulden. Eine Vorankündigung 
durch die Friedhofsverwaltung erfolgt nicht. 

 
§ 11 
Ruhezeit 

(1) Die Ruhezeit beträgt für Sarg-/Körperbestattungen 
bei Erwachsenen 25 Jahre, bei Kindern bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre.  

(2) Auf dem alten Teil des Friedhofs Billinghausen Feld 
I – Feld XII beträgt die Ruhezeit für Sarg-
/Körperbestattungen bei Erwachsenen 40 Jahre, bei 
Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 30 Jahre. 

(3) Auf dem Friedhof Waddenhausen beträgt die Ruhe-
zeit für Sarg-/Körperbestattungen bei Kindern bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahr 15 Jahre. 

(4) Auf allen Friedhofsüberhangflächen nach § 4a be-
trägt die Ruhezeit für Sarg-/Körperbestattungen 15 
Jahre. 

(5) Die Ruhezeit für Urnenbeisetzungen und für Leibes-
früchte bis 500 g beträgt auf allen städt. Friedhöfen 
15 Jahre.  

 
§ 12 
Umbettungen 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört 
werden. 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, 
unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vorschrif-
ten, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen ei-
nes wichtigen Grundes erteilt werden. § 4 Abs. 2 
und Abs. 3 bleiben unberührt.  

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Lei-
chen- und Aschenreste können nur mit vorheriger 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte 
Grabstätten umgebettet werden. 

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen 
von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag. Antrags-
berechtigt ist bei Umbettungen der jeweilige Nut-
zungsberechtigte. In den Fällen des § 29 Abs. 1 und 
2 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit 
noch nicht abgelaufen ist, durch den Friedhofsträger 
in Grabstätten aller Art umgebettet werden. 

(5) Alle Umbettungen werden ausschließlich im Auftrag 
der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt 
den Zeitpunkt der Umbettung. Leichen dürfen nur in 
den Monaten Oktober bis März und nur in den frü-
hen Morgenstunden bei Absperrung des betreffen-
den Friedhofsteiles umgebettet werden. Ausnahmen 
sind nur in besonders begründeten Fällen möglich. 
Vom Antragsteller ist ein Ersatzsarg/-aschegefäß 
bereitzustellen, der/das im Bedarfsfall zu verwenden 
ist. 
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(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu 

tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schäden, 
die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch 
eine Umbettung entstehen, soweit sie notwendig 
aufgetreten sind oder die Stadtverwaltung oder de-
ren Beauftragte bezüglich dieser nur leichte Fahr-
lässigkeit trifft. 

(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt. 

(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Um-
bettungszwecken nur aufgrund behördlicher oder 
richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 

 
IV. Grabstätten und Aschenbeisetzungen 
§ 13 
Arten der Grabstätten 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Lage. 
An ihnen können Rechte nur nach dieser Satzung 
erworben werden. Die Größe der Gräber ergibt sich 
aus dem Belegungsplan. 

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
a) Sarggrabstätten  
b) anonyme Sarggrabstätten 
c) Gemeinschaftssarggrabstätten 
d) Urnenerdgrabstätten  
e) anonyme Urnenerdgrabstätten 
f) Urnengemeinschaftserdgrabstätten 
g) Urnengrabwände und -stelen 
h) naturnahe Urnen- und Urnenbaumgrabstätten 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wieder-
erwerb des Nutzungsrechtes an einer der Lage nach 
bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit 
der Umgebung. 

(4) Die Regelabmessung je Stelle beträgt bei Grabstät-
ten: 

nach Ziffer 2 a), b) c) je 1,25 x 2,50 m; 
nach Ziffer 2 a) für Verstorbene bis zum vollen-

deten 5. Jahr 0,90 x 1,60 m 
nach Ziffer 2 a) für Leibesfrüchte bis 500g 0,60 

x 0,90 m 
nach Ziffer 2 e), 2 f) und 2 h) Abmessungen 
entsprechend der Maßgabe des  

jeweiligen  
Belegungs-
planes. 

nach Ziffer 2 g) je 0,29 x 0,58 x 0,36 m, 
Auf bestehenden Friedhofsteilen können die 
Grababmessungen aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten und der vorhandenen Infrastruktur von 
den vg. Abmessungen abweichen. Ebenfalls hiervon 
abweichende Maße bestehender Grabstätten blei-
ben unberührt. 

(5) Gräber dürfen nicht ausgemauert werden. Vor-
handene ausgemauerte Gräber werden nicht 
mehr ausgemauert abgegeben. 

 
§ 14 
Reihengrabstätten 
Das Nutzungsrecht an den bis zum Inkrafttreten dieser 
Satzung als Reihengrabstätte abgegebenen Gräbern kann 
weiterhin nicht verlängert werden. 
 
 
 
 
 
 

 
§ 15 
Sarggrabstätten, Gemeinschaftssarggrabstätten, ano-
nyme Sarggrabstätten 
 

(1) Sarggrabstätten und Gemeinschaftssarggrabstätten 
sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf 
Antrag ein Nutzungsrecht mindestens für die Dauer 
der Ruhezeit nach § 11 oder einen darüber hinaus-
gehenden Zeitraum (Nutzungszeit) verliehen und 
deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber be-
stimmt wird. Nutzungsrechte an Sarggrabstätten/ 
Gemeinschaftssarggrabstätten werden sowohl im 
Wege des Vorkaufs als auch anlässlich eines To-
desfalles und nur für die gesamte Grabstätte verlie-
hen. Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung ei-
nes Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn 
die Schließung nach § 4, die Stilllegung von Über-
hangflächen nach § 4a oder die organisatorische 
Sperrung von belegten Flächen nach § 4b beabsich-
tigt ist. 

(2) Das Nutzungsrecht kann wiedererworben bzw. ver-
längert werden. 
Ein Wiedererwerb/Verlängerung ist nur auf Antrag 
und im Regelfall nur für die gesamte Sarggrabstätte 
möglich. Ausnahmsweise können Teilungen zuge-
lassen werden, wenn die entstehenden Teilflächen 
belegungstechnisch nutzbar sind und die Ziele der 
Friedhofsentwicklung nicht beeinträchtigt werden. 
Die Friedhofsverwaltung kann den Wiederer-
werb/Verlängerung ablehnen, insbesondere, wenn 
die Schließung nach § 4, die Stilllegung von Über-
hangflächen nach § 4a oder die organisatorische 
Sperrung von belegten Flächen nach § 4b beabsich-
tigt ist. 

(3) Sarggrabstätten werden als ein- oder mehrstellige 
Grabstätten vergeben.  
In jeder Lagerstelle eines Sarggrabes kann eine Lei-
che beigesetzt werden. Die erneute Beisetzung ei-
ner Leiche (Wiederbelegung) in einer Lagerstelle ist 
erst nach Ablauf der in § 11 bestimmten Ruhezeiten 
möglich und kann nur dann erfolgen, wenn die rest-
liche Nutzungszeit die Ruhezeit erreicht oder ein 
Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ab-
lauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist. Es ist 
jedoch zulässig, im Rahmen der Nutzungszeit in je-
der Grabstelle einer Sarggrabstätte die Leiche eines 
Kindes unter 1 Jahr oder Tot- und Fehlgeburten so-
wie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stam-
mende Leibesfrucht eines Familienangehörigen zu-
sätzlich zu bestatten, wenn die Ruhezeit nach § 11 
eingehalten wird. Unter dieser Voraussetzung kann 
alternativ zu den vg. Bestattungsvarianten auf jeder 
Lagerstelle eine Aschenurne zusätzlich zu einer 
Sargbestattung beigesetzt werden. Wird auf Sarg-
bestattungen verzichtet, können stattdessen auf je-
der Lagerstelle der Sarggrabstätte zwei Urnen bei-
gesetzt werden. 

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen 
Gebühren und Aushändigung der Verleihungsur-
kunde. 

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jewei-
lige Nutzungsberechtigte 3 Monate vorher schriftlich, 
falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln ist, durch eine öffentliche Be-
kanntmachung und durch einen Hinweis für die 
Dauer von 3 Monaten auf der Grabstätte hingewie-
sen. 
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(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll 

der Erwerber für den Fall seines Ablebens einen 
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm 
das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag über-
tragen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige 
Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in 
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zu-
stimmung über:  
a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz 

über die eingetragene Lebenspartnerschaft 
c) auf die Kinder 
d) auf die Stiefkinder 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berech-

tigung ihrer Väter oder Mütter 
f) auf die Eltern 
g) auf die vollbürtigen Geschwister 
h) auf die Stiefgeschwister 
i) auf die nicht unter a) – h) fallenden Erben 
 Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - d) und f) - i) 
wird die älteste Person nutzungsberechtigt. 
Sofern keine der vorgenannten Personen innerhalb 
eines Jahres nach dem Ableben des bisherigen 
Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 2 
erklärt, erlischt das Nutzungsrecht und fällt entschä-
digungslos an die Stadt Lage zurück. 

(7) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht un-
verzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu 
lassen. Sofern die übertragene Nutzungsberechti-
gung nachträglich durch der Friedhofsverwaltung 
unbekannte Angehörige bestritten wird, ist die tat-
sächliche Berechtigung unter den beteiligten Ange-
hörigen zu klären. 

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen 
der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen Re-
gelungen das Recht, in der Sarggrabstätte beige-
setzt zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles 
über andere Bestattungen vorbehaltlich der Rege-
lungen der §§4, 4a und 4b sowie über die Art der 
Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu ent-
scheiden. 

(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit entschädigungslos zurückgegeben werden.  

(10)Gemeinschaftssarggrabstätten und anonyme Sarg-
grabstätten sind Grabstätten, die  sich von den 
Sarggrabstätten dadurch unterscheiden, dass sie 
der Reihe nach vergeben und belegt sowie von der 
Stadt Lage bepflanzt und gepflegt werden. An ano-
nymen Sarggrabstätten kann kein Nutzungsrecht 
erworben und keine zusätzliche Bestattung durchge-
führt werden. 

 
§ 16 
Aschenbeisetzungen 

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 
 a) Urnenerdgrabstätten  
 b) anonyme Urnenerdgrabstätten 
 c) Urnengemeinschaftserdgrabstätten 
 d) Urnengrabwänden und –stelen (Grabkammern)  
 e) naturnahen Urnen- und Urnenbaumgrabstätten 
 f) Sarg- und Gemeinschaftssarggrabstätten 
 
 
 
 
 

 
 (2) Urnenerdgrabstätten sind für Urnenbestattungen 

bestimmte Grabstätten, an denen auf Antrag ein 
Nutzungsrecht mindestens für die Dauer der Ruhe-
zeit nach § 11 oder einen darüber hinausgehenden 
Zeitraum (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage 
im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. 
Nutzungsrechte an Urnenerdgrabstätten werden 
sowohl im Wege des Vorkaufs als auch anlässlich 
eines Todesfalles verliehen. 

 In einer Urnenerdgrabstätte können bis zu 4 Urnen 
bestattet werden. Eine davon abweichende Bele-
gungskapazität kann sich bei Bestattungen mit gro-
ßen Schmuckurnen ergeben. Nutzungsrechte an 
Urnenerdgrabstätten werden sowohl im Wege des 
Vorkaufs als auch anlässlich eines Todesfalles ver-
liehen. Das Nutzungsrecht ist entsprechend zu ver-
längern, wenn durch eine Bestattung die Ruhezeit 
über die Nutzungszeit hinausgeht. Ein Wiedererwerb 
ist nur auf Antrag möglich. Die Friedhofsverwaltung 
kann den Wiedererwerb/Verlängerung ablehnen, 
insbesondere wenn die Schließung nach § 4, die 
Stilllegung von Überhangflächen nach § 4a oder die 
organisatorische Sperrung von belegten Flächen 
nach § 4b beabsichtigt ist. 

(3) Anonyme Urnenerdgrabstätten werden  im Todesfall 
für die Dauer der Ruhefrist nach § 11 vergeben. Die 
Beisetzung erfolgt der Reihe nach innerhalb einer 
Fläche von 0,50 m mal 0,50 m. An einer anonymen 
Urnenerdgrabstätte kann kein Nutzungsrecht erwor-
ben werden. 

(4) Urnengemeinschaftserdgrabstätten werden im To-
desfall für die Dauer der Ruhefrist nach § 11 verge-
ben. Die Beisetzung erfolgt der Reihe nach. Der 
Nutzungsberechtigte hat das Recht zur Anbringung 
eines bronzenen Gedenkzeichens (Namensplatte) 
an dafür vom Friedhofsträger aufgestellten Steinste-
len. Die Gestaltung, Bepflanzung und Pflege der 
Grabstätte erfolgt durch den Friedhofsträger. Das 
Nutzungsrecht an einer Urnengemeinschaftserd-
grabstätte kann nicht verlängert werden. 

(5) Urnengrabkammern in Urnengrabwänden und –
stelen sind mit einer Steinplatte verschlossene 
Kammern. In einer Urnengrabkammer können bis zu 
3 Aschenkapseln oder bis zu 2 Aschenkapseln mit 
Standardüberurnen bestattet werden. Nach Ablauf 
der Ruhezeit werden die Aschereste in der Umge-
bung der Anlagen der Erde übergeben. Nutzungs-
rechte an Urnengrabkammern werden sowohl im 
Wege des Vorkaufs als auch anlässlich eines To-
desfalles verliehen Das Nutzungsrecht wird mindes-
tens für die Dauer der Ruhezeit nach § 11 oder ei-
nen darüber hinausgehenden Zeitraum (Nutzungs-
zeit) verliehen. Das Nutzungsrecht an einer Urnen-
kammer kann verlängert werden.  
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(6) Naturnahe Urnen- und Urnenbaumgrabstätten werden 

auf dem Zentralfriedhof in geeigneten Feldern nach 
Maßgabe eines Belegungsplans angelegt. In einer 
naturnahen Urnen- und Urnenbaumgrabstätte kön-
nen maximal 2 Urnen bestattet werden. Die Be-
pflanzung und Pflege der Grabstätte erfolgt durch 
den Friedhofsträger. Nutzungsrechte an naturnahen 
Urnen- und Urnenbaumgrabstätten werden sowohl 
im Wege des Vorkaufs als auch anlässlich eines 
Todesfalles verliehen und deren Lage im Benehmen 
mit dem Erwerber bestimmt. Das Nutzungsrecht 
wird mindestens für die Dauer der Ruhezeit nach § 
11 oder einen darüber hinausgehenden Zeitraum 
(Nutzungszeit) verliehen. An einer naturnahen Ur-
nen- und Urnenbaumgrabstätte kann das Nutzungs-
recht verlängert werden. 

 
§ 17 
Ehrengrabstätten 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von 
Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlossenen Fel-
dern) obliegen der Stadt. 

 
V. Gestaltung der Grabstätten 
§ 18 
Abteilungen mit allgemeinen und zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften 

(1) Auf den Friedhöfen können Abteilungen mit allgemei-
nen und Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungs-
vorschriften eingerichtet werden. 

(2) Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
sind: 

 a) alle Felder für Gemeinschaftssarggrabstätten 
 b) alle Felder für Urnengemeinschaftserdgrabstätten 
 c) naturnahe Urnen- und Urnenbaumgrabstätten)  
 d) Urnenwandanlagen 
 e) Friedhof Billinghausen Feld B  
  f) Friedhof Müssen  

 
 
§ 19 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

(1) Jede Grabstätte ist - unbeschadet der Anforderun-
gen für Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungs-
vorschriften (§§ 21 und 29) - so zu gestalten und so 
an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofs-
zweck und der Zweck dieser Satzung sowie die 
Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Näheres 
ist in den Abschnitten VI Grabmale und bauliche An-
lagen sowie VII Herrichtung und Pflege von Grab-
stätten geregelt. 

(2) Die Gestaltung der Grabstätte darf andere Gräber 
und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beein-
trächtigen. 

 
VI. Grabmale und bauliche Anlagen 
§ 20 
Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen in Abteilungen 
mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften unterliegen 
unbeschadet der Bestimmungen der folgenden Sät-
ze und des § 19 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung 
und Anpassung an die Umgebung keinen zusätzli-
chen Anforderungen. 

(2) Für Grabmale dürfen Kunststoffe und Beton nicht 
verwendet werden. 

 

 
(3) Für bauliche Anlagen dürfen Kunststoffe, Beton und 

Holz nicht verwendet werden. 
(4) Zaunartige Einfriedigungen und Ketten sind nicht 

zugelassen.  
(5) Grabeinfassungen aus Naturstein sind zugelassen. 

Ihre Stärke muss zwischen 5 und 8 cm liegen; ihre 
Höhe über Gelände darf ein Maß von 8 cm nicht 
überschreiten. 

(6) Grababdeckungen sind ausschließlich auf Grabstät-
ten für Aschenbeisetzungen nach § 16 (1) a) und d) 
zugelassen. Sie müssen aus Naturstein bestehen 
und dürfen die Grabstätte nicht vollständig bede-
cken. 

(7) Auf allen anderen Grabstätten dürfen Grababde-
ckungen nicht eingesetzt werden. 

(8) Soweit es der Friedhofsträger für vertretbar hält, 
kann er auf Antrag der Nutzungsberechtigten Aus-
nahmen von den Vorschriften der Abs. (1) bis (7) zu-
lassen. 

(9) Bereits bestehende Grabstätten bleiben von den 
Regelungen unberührt. 

 
§ 21 
Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

Die Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung und Bear-
beitung nachstehenden Anforderungen entsprechen: 

 
(1) Die Grabmale auf den Gemeinschaftssarggrabstät-

ten nach  §18 (2a) müssen aus bearbeitetem oder 
unbearbeitetem Naturstein oder Metallen bestehen 
und als liegendes Denkmal ausgebildet werden. 
Breite bis 0,50m, Länge bis 0,50m, Höhe der Hinter-
kante bis 0,30m.  

(2) Bei Urnengemeinschaftserdgrabstätten nach §18 
(2b) kann der Nutzungsberechtigte eine Namensta-
fel aus Bronzeguss und erhabenen Schriftzeichen 
und den Abmessungen 0,20m x 0,10m an den vom 
Friedhofsträger aufgestellten Natursteinsäulen an-
bringen lassen. 

(3) In naturnahen Urnen- und Urnenbaumgrabstätten 
nach § 18 (2c) stellt der Friedhofsträger Gedenkzei-
chen nach Maßgabe eines Gestaltungsplanes zur 
Verfügung. Die Nutzungsberechtigten können dort 
Namenszeichen anbringen. 

(4) Die Verschlussplatten der Urnenwände und –stelen 
nach §18 (2d) dürfen nur mit Namenszeichen und 
Ornamenten versehen werden. Schriften und Orna-
mente können aus Bronze oder auch als Gravur 
aufgebracht werden. Das Anbringen von Kerzen- 
und Vasenhaltern aller Art sowie die Applikation von 
Lichtbildern auf Urnenwandanlagen sind nicht er-
laubt. Es sind ausschließlich die vom Friedhofsträ-
ger gestellten Natursteinplatten zu verwenden.  

(5) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des 
§ 19 für vertretbar hält, kann er Ausnahmen von den 
Vorschriften der Abs. (1) bis (3) und auch sonstige 
bauliche Anlagen als Ausnahme im Einzelfall zulas-
sen. 

 
§ 22 
Zustimmungserfordernis 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabma-
len bedarf der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn 
die Friedhofsverwaltung dem angezeigten Vorhaben 
nicht binnen 4 Wochen nach Eingang der Anzeige 
widerspricht.  
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(2) Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen 

Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder 
Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 
Jahre nach der Beisetzung verwendet werden. 

 
§ 23 
Fundamentierung und Befestigung 

(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsbe-
rechtigen sind die Grabmale nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinie für 
die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des 
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Stein-
metz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks, oder 
Technische Anleitung zur Standsicherheit von 
Grabmalanlagen der Deutschen Naturstein Akade-
mie e.V. in der jeweils gültigen Fassung) so zu fun-
damentieren und zu befestigen, dass sie dauernd 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbar-
ter Gräber nicht umstürzen oder sich senken kön-
nen. Dies gilt für sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend. 

(2) Die Art der Fundamentierung und die Befestigung 
der Denkmale und baulichen Anlagen kann durch 
die  Friedhofsverwaltung überprüft werden. 

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grab-
male gewährleisten.  

 
§ 24 
Unterhaltung 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen 
sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem 
Zustand zu halten. Verantwortlich ist der jeweilige 
Nutzungsberechtigte.  
Bei Urnengemeinschaftserdgrabstätten und Urnen-
wand- bzw. Urnenstelenanlagen erfolgt die Unterhal-
tung durch den Friedhofsträger.  

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sons-
tigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefähr-
det, sind die Grabnutzungsberechtigten verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Ver-
zuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der 
Grabnutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen 
(z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) tref-
fen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht in-
nerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist 
beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das 
Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verant-
wortlichen zu entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, 
diese Gegenstände drei Monate auf Kosten des 
Grabnutzungsberechtigte aufzubewahren. Ist der 
Grabnutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne 
besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als 
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und 
ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die 
Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  

(3) Die Grabnutzungsberechtigten sind für jeden Scha-
den verantwortlich, der durch das Umstürzen von 
Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verur-
sacht wird; die Haftung der Stadt bleibt unberührt; 
die Grabnutzungsberechtigten haften der Stadt im 
Innenverhältnis, soweit die Stadt nicht grobe Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz trifft. 

 
 
 
 

 
(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und 

bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Ei-
genart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, 
werden in einem Verzeichnis geführt. Die Friedhofs-
verwaltung kann die Zustimmung zur Änderung der-
artiger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. 
Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und -
pflegebehörden nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen zu beteiligen. 

 
§ 25 
Entfernung 

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dür-
fen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
Bei Grabmalen im Sinne des § 24 (4) kann die 
Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen. 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit Erdgrabstätten aller Art 
oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nut-
zungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauli-
che Anlagen einschließlich der Fundamente zu ent-
fernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, 
so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grab-
stätte abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung 
ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bau-
liche Anlagen zu verwahren. Grabmal oder sonstige 
bauliche Anlagen gehen entschädigungslos in das 
Eigentum der Stadt über, wenn die Nutzungsberech-
tigten sie nicht innerhalb der vg. Frist entfernt haben. 
Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung ab-
geräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberech-
tigte die Kosten zu tragen.  

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre 
Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat 
nach Benachrichtigung des Grabnutzungsberechtig-
ten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. 

 
VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
§ 26 
Herrichtung und Unterhaltung 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschrif-
ten des § 19 nach der Bestattung hergerichtet und 
dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt ent-
sprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen 
und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten 
zu entfernen. 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter 
des Friedhofes, dem besonderen Charakter des 
Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflan-
zen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und 
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträch-
tigen und eine Wuchshöhe von 3,00 m nicht über-
schreiten. 
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Alle zur Oberflächengestaltung von Gräbern einge-
setzten Materialien müssen wasser- und luftdurch-
lässig sein. Verkittete und chemisch gebundene 
Schichten aus Mineral-, Glas- und Kunststoffen dür-
fen nicht verwendet werden. 
Als Begrenzung der Grabstätte sind zur linken Seite 
durch die Nutzungsberechtigten rötliche Trittplatten 
(0,25 x 0,50 m) in folgender Anzahl zu verlegen: 

o bei Sargbestattungsgräbern:  5 Platten 
o bei Verstorbenen unter 5 Jahre: 3 Platten 
o bei Urnenerdgrabstätten:  2 Platten 

Grenzt an der rechten Seite der Grabstätte eine Flä-
che an, für die die 
Friedhofsverwaltung zuständig ist, so werden die 
Trittplatten zu dieser Fläche hin  
durch die Friedhofsverwaltung verlegt. 

(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung der Grab-
stätte ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf des Nut-
zungsrechtes. Diese Regelung trifft nicht zu für § 13 
(2) b), c), e), f), g),h). Das Abräumen der ehemali-
gen Reihengrabstätten erfolgt ausschließlich durch 
die Friedhofsverwaltung. 

(4) Die Grabnutzungsberechtigten können die Grabstät-
ten selbst anlegen und pflegen oder damit einen zu-
gelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.  

(5) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach 
dem Erwerb des Nutzungsrechtes hergerichtet wer-
den. 

(6) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der 
gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

(7) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkraut-
bekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht ge-
stattet. 

(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstof-
fe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, 
insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauer-
gestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfas-
sungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an 
der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszei-
chen, Gießkannen und anderes Kleinzubehör. Sol-
che Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs 
vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfall-
trennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen. 

 
§ 27 
Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften 

In Abteilungen ohne zusätzliche Gestaltungsvor-
schriften unterliegt die gärtnerische Herrichtung und 
Unterhaltung der Grabstätten unbeschadet der Best-
immungen der §§ 19 und 26 keinen zusätzlichen An-
forderungen. 
 

§ 28 
Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 

 (1) Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
sind: 

  a) alle Felder für Gemeinschaftssarggrabstätten 
 b) alle Felder für Urnengemeinschaftserdgrabstätten 
 c) naturnahe Urnen- und Urnenbaumgrabstätten)  
 d) Urnenwandanlagen 
 e) Friedhof Billinghausen Feld B  
 f) Friedhof Müssen 
(2) für die Gestaltung aller unter den Punkten a-d aufge-

führten Grabstätten ist der Friedhofsträger zustän-
dig. 

 
(3) auf den Friedhöfen Billinghausen Feld B und Fried-

hof Müssen darf die gärtnerische Gestaltung von 
Grabflächen, nicht über ein Abstandsmaß von mehr 
als 1,00 m –gemessen von  der  Hinterkante Grab-
mal- hinausgehen. Die übrigen Flächen sind als Ra-
senflächen zu gestalten. 

 
§ 29 
Vernachlässigung der Grabpflege 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß herge-
richtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche (§ 26  
(3)) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung die Grabstätte innerhalb von 3 Monaten 
in Ordnung zu bringen. Kommt der Nutzungsberech-
tigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
hofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte auf 
seine Kosten in Ordnung bringen oder bringen las-
sen. Die Friedhofsverwaltung kann auch das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit 
sie den Nutzungsberechtigten schriftlich unter Frist-
setzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entzie-
hungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte aufge-
fordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen 
Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfecht-
barkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 

(2) Ist der Grabnutzungsberechtigte nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird er 
durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefor-
dert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung 
zu setzen. Bleibt die Aufforderung drei Monate un-
beachtet, kann die Friedhofsverwaltung 

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und 
einsäen und  

b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
beseitigen lassen. 

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt (1) Satz 1 
entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt 
oder ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder 
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann 
die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfer-
nen.  

 
VIII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
§ 30 
Benutzung der Leichenhalle 

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen 
bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der 
Friedhofsverwaltung betreten werden. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonsti-
gen Bedenken bestehen, können die Angehörigen 
die Verstorbenen sehen. Die Särge sind spätestens 
eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder 
Beisetzung endgültig zu schließen. § 31 (2) bleibt 
unberührt. 

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten Verstorbenen sollen in einem be-
sonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt 
werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die 
Besichtigung der Leichen bedürfen zusätzlich 
der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 
§ 31 
Trauerfeier 

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten 
Raum (Friedhofskapelle), am Grab oder an einer 
anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten 
werden. 

 



103
2 

KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 
 

 

 

 
(2) Auf Antrag der Hinterbliebenen kann die örtliche 

Ordnungsbehörde gestatten, dass während der 
Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. Der Antrag kann 
nicht genehmigt werden, wenn der oder die Verstor-
bene an einer ansteckenden übertragbaren Krank-
heit nach dem Infektionsschutzgesetz gelitten, die 
Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die 
Ausstellung der Leiche der Totenwürde oder dem 
Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilneh-
menden widersprechen würde. 

(3) Die Aufbahrung des Sarges in der Friedhofskapelle 
kann untersagt werden, wenn der Verstorbene an 
einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelit-
ten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der 
Leiche bestehen. 

 
Schlussvorschriften 
§ 32 
Alte Rechte 

Für bisher sogenannte Erbbegräbnisse mit Nutzungs-
rechten von unbegrenzter  oder unbestimmter Dauer, die 
mit Inkrafttreten der Friedhofssatzung vom 01.07.1992 in 
Wahlgrabstätten umgewandelt wurden, gilt § 15 (1) sinn-
gemäß. Die Eigenschaft eines Erbbegräbnisses ist nach-
zuweisen (z.B. durch Vorlage der Erwerbsurkunde oder 
des Rechnungsbeleges). Das Nutzungsrecht an diesen 
Grabstätten gilt ab Inkrafttreten der Satzung vom 
01.07.1992 als für 40 Jahre erworben.  
 

§ 33 
Haftung 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nicht sat-
zungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen 
oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder 
durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine besonderen 
Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet 
die Stadt nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die 
Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 
 

§ 34 
Gebühren 

Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Fried-
höfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der 
jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrich-
ten. 

 
§ 35 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
a) sich als Besucher entgegen § 6 (1) nicht der 

Würde des Friedhofes entsprechend verhält 
oder Anordnungen des Friedhofspersonals 
nicht befolgt, 

b) die Verhaltensregeln des § 6 (2) missachtet, 
c) entgegen § 6 (5) Totengedenkfeiern ohne 

vorherige Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung durchführt, 

d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 außer-
halb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durch-
führt oder Werkzeuge oder Materialien unzu-
lässig lagert, 

e) eine Bestattung entgegen § 8 (1) der Fried-
hofsverwaltung nicht anzeigt, 

f) entgegen § 22 (1) und (3), § 25 (1) ohne vor-
herige Zustimmung Grabmale oder bauliche 
Anlagen errichtet, verändert oder entfernt, 

 

 
g) Grabmale entgegen § 23 (1) nicht fachge-

recht befestigt und fundamentiert oder entge-
gen § 26 (1) nicht in verkehrssicherem Zu-
stand erhält, 

h) nicht verrottbare Werkstoffe, insbesondere 
Kunststoffe, entgegen § 26 (9) verwendet o-
der so beschaffenes Zubehör oder sonstigen 
Abraum oder Abfall nicht vom Friedhof ent-
fernt oder in den bereitgestellten Behältern 
entsorgt, 

i) Grabstätten entgegen § 29 vernachlässigt. 
 

j) entgegen § 6 Abs. 2 Buchst. i) Tiere mit 
Ausnahme von Blindenhunden auf den 
Friedhof mitbringt 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 Euro g
 
§ 36 
Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Friedhofssatzung vom 27.11.2001 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungssatzung zur Friedhofssatzung 
für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Lage wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 12. Dezember 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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600 Satzung vom 12. Dezember 2013 zur Änderung 
der Gebührensatzung für die kommunalen 
Friedhöfe der Stadt Lage vom 25.September 
2013 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666) sowie § 4 des Bestattungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 17. Juni 2003 (GV NRW S. 313) in Verbin-
dung mit den §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Okto-
ber 1969 (GV NRW S. 712) in den jeweils gültigen Fassun-
gen, hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 12. 
Dezember 2013 folgende Gebührensatzung für die Fried-
hofsanlagen der Stadt Lage beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung der Friedhofsanlagen der Stadt Lage 
und deren Einrichtungen sowie für die Inanspruchnahme 
von sonstigen Leistungen der Friedhofsverwaltung werden 
Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit 

 
1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnah-

me der Leistung nach der Friedhofssatzung, bei an-
tragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung. 

2) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch Gebüh-
renbescheid. Die Gebühren werden innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. 

3) Rückständige Gebühren unterliegen der Beitreibung 
im Verwaltungszwangsverfahren nach Maßgabe des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für Nordrhein-
Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 3 

Gebührenpflichtige 
 
Zur Zahlung der Gebühren sind diejenigen Personen ver-
pflichtet, welche die Einrichtungen der kommunalen Fried-
höfe der Stadt Lage oder die sonstigen Leistungen der 
Friedhofsverwaltung in Anspruch nehmen. Erfolgt die Inan-
spruchnahme auf Antrag oder im Interesse mehrerer Per-
sonen, so ist jeder einzelne Gesamtschuldner. Daneben 
haftet für die Gebührenschuld auch, wer die Leistung im 
Interesse eines Dritten in Auftrag gibt. 

 
§ 4 

Inkrafttreten 
 

Die Gebührensatzung für die Friedhofsanlagen der Stadt 
Lage tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Gebührensatzung für die Friedhofsanlagen der Stadt Lage 
vom  01. Juli 2005 außer Kraft. 
Soweit eine Gebührenpflicht nach dem bisherigen Recht 
entstanden und noch nicht geltend gemacht ist, gelten an-
stelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im 
Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenpflicht gegolten ha-
ben. 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung vom 12. Dezember 2013 zur Än-
derung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhö-
fe der Stadt Lage vom 25.September 2013 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 12. Dezember 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
601 Anlage zur Gebührensatzung für die Kommu-

nalen Friedhöfe der Stadt Lage vom 25. Sep-
tember 2013 

 
I. Erwerb von Nutzungsrechten 

 
Erwerb des Nutzungsrechtes gemäß § 15 und § 
16 der jeweils geltenden Friedhofssatzung der 
Stadt Lage. 

 
A) Sarggrabstätten (Körperbestattungen) 

1 Sarggrab für Verstorbene nach Vollendung 
des 5. Lebensjahres 

          
1.750,00 € 

2 Sarggrab für Verstorbene bis zum vollen-
deten 5. Lebensjahr 

                
610,00 € 

3 Gemeinschaftssarggrabstätte mit Pflanz-
streifen je Stelle 

           
1.700,00 € 

4 Anonymes Sarggrab 1.250,00 € 
B) Urnengrabstätten (Aschebeisetzungen) 

1 Urnenerdgrab für bis zu 4 Urnen 1.005,00 € 
2 Urnenbaumgrab für 1 Urne 1.005.00 € 
3 Urnengemeinschaftserdgrab für 1 Urne                  

375,00 € 
4 Anonymes Urnengrab 310,00 € 
5 Urnenwandkammer  765,00 € 
6 Grabnutzungsgebühr für eine zusätzliche 

Urnenbestattung  auf einer Sargbestattung 
                 
250,00 € 
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II. Verlängerung von Nutzungsrechten 

 
Bei Verlängerungen bemisst sich die Gebühr nach 
der Anzahl ganzer Jahre, die zwischen dem Ver-
längerungstermin und dem Ende des letzten voll 
nutzbaren Jahres vor dem Ablauf der Nutzungs-
zeit liegen. 

 
1 Sarggrab für Verstorbene nach Vollendung 

des 5. Lebensjahres je Jahr und Grabstelle 
                   
60,00 € 

2 Gemeinschaftssarggrabstätte mit Pflanz-
streifen 
je Jahr und Grabstelle 

                   
60,00 € 

3 Urnenerdgrab bis zu 4 Urnen je Jahr 40,00 € 
4 Urnenbaumgrab für 1 Urne je Jahr 40,00 € 
5 Urnenwandkammer je Jahr 49,00 € 

 
III. Bestattungsgebühren 

 
Die Leistungen für die Grabbereitung und Bestat-
tung beinhalten das Öffnen und Schließen der 
Gräber, das Herrichten des Grabhügels ein-
schließlich das Auslegen des Grabschmucks. 

 
1 Gebühr für die Benutzung einer Fried-

hofskapelle 
                 
355,00 € 

2 Gebühr für die Benutzung der Sargkam-
mer/Kühlzelle 

                 
175,00 € 

4 Gebühr für die Grabbereitung Sarg-
/Körperbestattung für Verstorbene nach 
Vollendung des 5. Lebensjahres 

                 
365,00 € 

5 Gebühr für die Grabbereitung Sarg-
/Körperbestattung für Verstorbene bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahr 

                 
250,00 € 

6 Gebühr für die Grabbereitung Sarg-
/Körperbestattung für Verstorbene nach 
Vollendung des 5. Lebensjahres – Sams-
tags - 

                 
400,00 € 

7 Gebühr für die Grabbereitung Sarg-
/Körperbestattung für Verstorbene bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahr – Sams-
tags - 

                 
260,00 € 

8 Gebühr für die Grabbereitung Urnen-
/Aschebestattung 

                 
155,00 € 

9 Gebühr für die Grabbereitung Urnen-
/Aschebestattung - Samstags - 

                 
170,00 € 

10 Gebühr für die Urnenbestattung in einer 
Urnenwandkammer 

                 
175,00 € 

11 Gebühr für die Urnenbestattung in einer 
Urnenwandkammer – Samstags -  

                 
190,00 € 

12 Kranztransport   30,00 € 
13 Erdaustausch bei Körperbestattung 175,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Ausgraben von Leichen und Aschen 
 
1 Aushebung einer Leiche für Verstorbe-

ne nach Vollendung des 5. Lebensjah-
res 

           
1.550,00 € 

2  Aushebung einer Leiche 
für Verstorbene bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr 

                 
500,00 € 

3 Bergung einer Urne 275,00 € 
4 Bergung und Wiederbeisetzung einer 

Urne bei  
Folgebelegung durch eine Körperbe-
stattung 

                 
646,00 € 

 
V. Einebnungen 

 
Die Leistungen der Grababräumung beinhalten 
das Abräumen, die Abfuhr und Entsorgung der 
Grabanlagen (Grabstein, Fundamente, Umran-
dung und Bepflanzung) sowie die Herstellung der 
Flächen einschließlich Raseneinsaat. Für die not-
wendigen Verwaltungsarbeiten werden zusätzli-
che Gebühren erhoben. 

 
1 Einebnung Sarggrab für Verstorbene  

nach Vollendung des 5. Lebensjahres - 
je Grabstelle 

                
170,00 € 

2 Einebnung Sarggrab für Verstorbene 
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

                
135,00 € 
 

3 Einebnung Urnenerdgrab bis zu 4 Ur-
nen 

                
120,00 € 

4 Restruhezeit – Rasenpflege  Sarggrab 
für Verstorbene nach Vollendung des 5. 
Lebensjahres – je Grabstelle und Jahr 

                        
4,34 € 

5 Restruhezeit – Rasenpflege  Sarggrab 
für Verstorbene bis zum vollendeten 5. 
Lebensjahr - je Jahr 

                        
1,63 € 

6 Restruhezeit – Rasenpflege Urnenerd-
grab bis zu 4 Urnen – je Jahr 

                         
2,66 € 

 
VI. Verwaltungsleistungen 

 
1 Separater Antrag Verlängerung des 

Grabnutzungsrechtes 
                    
50,00 € 

2 Antrag auf vorzeitige Rückgabe des 
Grabnutzungsrechtes je Grabstätte 

                
100,00 € 

3 Sondergenehmigungen, Aufwand je Stun-
de 

             
100,00 € 

 
VII. Stundensatz für Personaleinsatz 

 
1 Einsatz eines Friedhofsbediensteten  36,00 € 

 
Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
602 9. Satzung vom 10.12.2013 zur Änderung der 

Gebührensatzung über die Abfallbeseitigung 
in der Stadt Lemgo  vom 14. Dezember 1999 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666ff), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564), des 
§ 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LAbfG) vom 21. Juni 1988 (GV.NRW S. 250), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21.03.2013 (GV. NRW. S. 148), 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 
(BGBL I, S. 212 ff) und der §§ 3, 6 und 20 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 (GV.NW. S. 687) hat der Rat der 
Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 09.12.2013 
folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
§ 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Die Gebühren betragen jährlich: 
 
a.) Grundgebühr je 

Haushalt 
  26,64  Euro 

b.) Grundgebühr je  
Betrieb 

  13,56  Euro 

   
c.) und für die System-Abfallbehälter  incl. Behälter-
miete 
   
60 l grau 4-wöchentlich   42,36 Euro 
80 l grau 4-wöchentlich   56,52 Euro 
120 l grau 4-wöchentlich   84,72 Euro 
240 l grau 4 wöchentlich 169,44 Euro 
   
60 l grün 14-tägliche Abfuhr   32,88 Euro 
80 l grün 14-tägliche Abfuhr   43,92 Euro 
120 l grün 14-tägliche Abfuhr   65,88 Euro 
240 l grün 14-tägliche Abfuhr 131,76 Euro 
   
Sonderabfuhr   

80 l grün Saisonbiotonne   25,55 Euro 
120 l grün Saisonbiotonne   38,36 Euro 
240 l grün Saisonbiotonne   76,79 Euro 
   
Sonderabfuhr   

60 l grau 14-tägliche Abfuhr 111,12 Euro 
80 l grau 14-tägliche Abfuhr 131,16 Euro 
120 l grau 14-tägliche Abfuhr 171,48 Euro 
240 l grau 14-tägliche Abfuhr 292,44 Euro 
   
d.) für einen Systemabfallbehälter mit 1.100 l Nutzinhalt 
   
bei 14-täglicher 
Entleerung: 

Eigentumscontainer    821,76 Euro 

 Mietcontainer 893,16 Euro 
bei wöchentlicher 
Entleerung: 

Eigentumscontainer 1.643,64 Euro 

 
 
 

 
 Mietcontainer 1.714,92 Euro 
bei 2 x wöchentli-
cher Entleerung: 

Eigentumscontainer 3.287,28 Euro 

 Mietcontainer 3.358,56 Euro 
    
e.) für einen Ab-
fallsack 

mit 70 l Nutzinhalt 3,00 Eu-
ro/Stück 

 
Artikel 2 
 
Inkrafttreten 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 9. Satzung vom 10.12.2013 zur Änderung der Gebüh-
rensatzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Lemgo 
vom 14. Dezember 1999 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
01.10.2013 (GV NRW S. 564), beim Zustandekommen die-
ser Satzung (ortsrechtlichen Bestimmung) nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
(Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 
 
Lemgo, 10.12.2013 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
603 Hebesatzsatzung über die Festsetzung der Re-

alsteuerhebesätze der Alten Hansestadt Lem-
go für die Jahre 2014 und 2015 vom 12.12.2013 

 
Aufgrund des §§ 7 und 78 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV NRW S. 
564), in Kraft getreten am 19.10.2013, des § 25 des 
Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 07.08.1973 
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbe-
steuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 
4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2013 
(BGBl. I S. 1809) hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo 
in seiner Sitzung am 09.12.2013 folgende Hebesatzsat-
zung beschlossen: 
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§ 1 Haushaltsjahr 2014 

 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Alten Hansestadt Lemgo 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 Grundsteuer A  

(für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)
     230 v.H. 

 
1.2 Grundsteuer B 
 (für die Grundstücke)  430 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer    425 v.H. 
 
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2014. 
 

§ 2 Haushaltsjahr 2015 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Alten Hansestadt Lemgo 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 Grundsteuer A  

(für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)
     230 v.H. 

 
1.2 Grundsteuer B 
 (für die Grundstücke)  430 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer    430 v.H. 
 
Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 
2015. 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Hebesatzsatzung über die Festsetzung 
der Realsteuerhebesätze der Alten Hansestadt Lemgo für 
die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder Anzeige 

fehlt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 12.12.2013 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
604 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „Städtische Betriebe Lemgo“ zum 
31.12.2011 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 14.10.2013 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsaussschusses den Jah-
resabschluss der Städtischen Betriebe Lemgo für das Wirt-
schaftsjahr 2011 mit einer Bilanzsumme von 3.591.472,32 
Euro und einem Jahresüberschuss von 64.851,74 EUR 
festgestellt. Das Jahresergebnis wird in Höhe von 
64.851,74 EUR als Ergebnisvortrag eingestellt. 
 
Mit Schreiben vom 05.12.2013 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Städtische Betriebe Lemgo. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO Greiffenhagen GmbH, Bielefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 31.05.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Betriebe 
Lemgo für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 
31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Gemein-
dehaushaltsverordnung NRW liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 
Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO Greiffenhagen GmbH ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 05.12.2013 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Städtischen 
Betriebe Lemgo für das Wirtschaftsjahr 2011 liegen gem. 
§ 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
bei den Städtischen Betrieben Lemgo, Am Bauhof 17, 
32657 Lemgo, während der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Mo. – Do. 07:00 bis 15:45 Uhr, Fr. 07:00 bis 12:00 Uhr) für 
jedermann aus. 
 
 

 
Lemgo, den 07.12.2013 
 
STÄDTISCHE BETRIEBE LEMGO 
 
 
Tolkemitt 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
605 Aufstellung des Sachlichen Teilflächennut-

zungsplanes „Windkraft“ Erneute frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-
den und sonst. Träger öffentlicher Belange 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat am 03.12.2013 in öffentlicher 
Sitzung folgenden Beschluss gefasst: 
„Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt, für den geänderten Planentwurf des Sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes „Windkraft“ eine erneute früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.“ 
 
Für die Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungs-
planes „Windkraft“ der Stadt Lemgo wird die erneute früh-
zeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB) durchgeführt in der Zeit 
 
vom 8. Januar 2014 bis 10. Februar 2014. 
 
Innerhalb dieses Zeitraumes können die Entwurfsunterla-
gen zum Bauleitplanverfahren in der Abteilung Stadtpla-
nung der Stadt Lemgo, Heustr. 36 – 38, an der Aushang-
fläche gegenüber Zi.-Nr. 203, in der Zeit von montags bis 
freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie montags bis don-
nerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. donnerstags bis 
17.00 Uhr eingesehen werden.  
Es besteht allgemein die Gelegenheit zur Einsichtnahme 
sowie zur Äußerung und Erörterung.  
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme und 
Äußerung im Online-Verfahren über die Homepage der 
Stadt Lemgo, www.lemgo.de  
oder direkt über folgenden Link  
http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php 
 
Im Rahmen der erneuten frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit werden die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung sowie deren voraussichtliche Auswirkungen 
öffentlich dargelegt. 
 
Der Geltungsbereich des Sachlichen Teilflächennutzungs-
planes „Windkraft“ umfasst das gesamte Gemeindegebiet 
der Alten Hansestadt Lemgo. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes ist aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
 
Lemgo, den 09.12.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
606 10. Satzung zur Änderung der Gebührensat-

zung zur Satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Schieder-Schwalenberg vom 6. De-
zember 2013 

 
Aufgrund des § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666 ff.) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes -KAG- vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 ff.) in den 
z.Zt. geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Schieder-
Schwalenberg in seiner Sitzung am 05.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

I. 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Höhe und Bemessungsgrundlage der Gebühren für 

Systemabfallbehälter 
 
(1) Für die Grundstücke, die mittels Systemabfallbehälter 
(60, 80, 120 und 240 Liter) entsorgt werden, ist eine jährli-
che Benutzungsgebühr zu zahlen, die sich wie folgt zu-
sammensetzt: 
 
1.1 Grundgebühr je Haushalt 
 

bis zu 2 Personen in Höhe von 58,80 € 
bei mehr als zwei Personen in 
Höhe von  

65,40 € 

 
1.2 Grundgebühr je Betrieb in Höhe von 65,40 € 
 
2. Gefäßgebühr für jeden grauen Abfallbehälter bei 
4-wöchentlicher Entleerung 
 

a) mit 60 Liter Nutzinhalt 38,16 € 
b) mit 80 Liter Nutzinhalt 50,88 € 
c) mit 120 Liter Nutzinhalt 76,32 € 
d) mit 240 Liter Nutzinhalt 152,64 € 

 
3. Gefäßgebühr für jeden grünen Abfallbehälter bei 
2-wöchentlicher Entleerung 
 

a) mit 60 Liter Nutzinhalt 38,16 € 
b) mit 80 Liter Nutzinhalt 50,88 € 
c) mit 120 Liter Nutzinhalt 76,32 € 
d) mit 240 Liter Nutzinhalt 152,64 € 

 
4. Gefäßgebühr für jeden zusätzlichen grünen Ab-

fallbehälter bei 2-wöchentlicher Entleerung in den 
Monaten Mai bis November (Saison-Biotonne) 

 
a) mit 80 Liter Nutzinhalt 29,68 € 
b) mit 120 Liter Nutzinhalt 44,52 € 
c) mit 240 Liter Nutzinhalt 89,04 € 

 
(2) Für den Austausch eines Systemabfallbehälters, der auf 
Antrag des Gebührenpflichtigen erfolgt, wird eine Tausch-
gebühr in Höhe von 11,00 € erhoben. 
 
 
 
 

 
(3) Als Haushalt im Sinne von Abs. 1 Nr. 1.1 gelten die in 
einer Wohnung lebenden und zusammen wirtschaftenden 
Personen und Familienmitglieder. Im Zweifelsfall ist das 
Bestehen einer gemeinsamen Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft durch den Gebührenpflichtigen nachzuweisen. 
Für die Feststellung der in einem Haushalt lebenden Per-
sonenzahl ist die Zahl der dort mit Erst- oder Zweitwohnsitz 
gemeldeten Personen ausschlaggebend. 
 
(4) Als Betrieb im Sinne von Abs. 1 Nr. 1.2 gelten insbe-
sondere 
 
- Gewerbe- und Industriebetriebe 
- Öffentliche und private Einrichtungen (Krankenhäu-

ser, Altenheime, Schulen, Kindergärten) 
- Verwaltungen, Sparkassen und Banken, Versiche-

rungen 
- Hotels und Pensionen, Restaurants, Gaststätten, 

Cafes, Imbissstuben 
- Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien, 

Friseurgeschäfte u.ä. 
- Handwerksbetriebe 
- Berufe mit Geschäfts- und Praxisräumen 
- sonstige, nicht ausschließlich zu Wohnzwecken die-

nende Grundstücke. 
 

II. 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Gebühren für Müllgroßbehälter und Abfallsäcke 

 
(1) Für Grundstücke, die mittels Müllgroßbehälter (1.100 
Liter) entsorgt werden, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe 
von 55,48 € je Entleerung zu zahlen. 
 
Werden die Müllgroßbehälter vom beauftragten Abfuhrun-
ternehmer gestellt und unterhalten, so erhöhen sich die 
jährlichen Gebühren für jeden Müllgroßbehälter um 71,30 
€. 
 
(2) Die Gebühren für einen Abfallsack mit 70 Liter Nutzin-
halt betragen pro Stück 3,50 €. 
 

III. 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 10. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Schieder-Schwalenberg wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Schieder-Schwalenberg vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 6. Dezember 2013 
 
 
Gert Klaus 
- Bürgermeister - 

 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
607 4. Satzung zur Änderung der Gebührenssat-

zung zur Entwässerungssatzung der Stadt 
Schieder-Schwalenberg vom 6. Dezember 2013 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712), und des § 65 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926) in den zurzeit gel-
tenden Fassungen in Verbindung mit der Entwässerungs-
satzung der Stadt Schieder-Schwalenberg vom 
02.07.1996 hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg 
in seiner Sitzung am 05.12.2013 die folgende Satzung be-
schlossen: 
 

I. 
 
§ 4 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(6) Die Gebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 

3,95 €. 
 

II. 
 
§ 5 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(8) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter 

bzw. überbauter und/oder befestigter Fläche im Sinne 
des Absatzes 1 jährlich 0,65 €. 

 
III. 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 4. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Schieder-
Schwalenberg wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen -GO NW- beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Schieder-Schwalenberg vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 6. Dezember 2013 
 
 
   Gert Klaus 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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Gemeinde Schlangen 
 
608 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Gemeinde 
Schlangen (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) vom 30. November 2006, (1. Ände-
rung vom 15. Dezember 2011; 2. Änderung 
vom 13.12.2012) in der Fassung vom 12. De-
zember 2013 einschl. Straßenverzeichnis als 
Anlage 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), des 
§ 3 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV. NRW S. 706) und 
der §§ 4, und 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW 
vom 21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), 
jeweils in der zur Zeit gültigen Fassungen, hat der Rat der 
Gemeinde Schlangen in seiner Sitzung am 12. Dezember 
2013 folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Gemeinde Schlangen (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) einschl. Straßenverzeichnis 
als Anlage vom 30. November 2006 beschlossen: 
 

§1 
 
§ 6 Abs. 4 und 5 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) 
beträgt jährlich 1,58 €/lfdm 
 
(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benut-
zungsgebühr erhoben.  
     Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) 
beträgt jährlich 1,15 €/lfdm 
 

§ 2 
 
Diese 3. Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2014 in 
Kraft. 
 

Straßenverzeichnis als Anlage zur „Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von 

Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Schlan-
gen 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 30. November 2006 

In der Fassung der 3. Änderung 
vom 12. Dezember 2013 

________________________________________ 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
30. November 2006 nachfolgendes Straßenverzeichnis als 
Anlage zur „Satzung über die Straßenreinigung und die Er-
hebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde 
Schlangen  (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 30. November 2006 beschlossen: 
 
Verzeichnis der Straßen, bei denen die Reinigung der 
Fahrbahn und der Winterdienst auf der Fahrbahn von der 
Gemeinde Schlangen ausgeführt werden und bei denen 
die Reinigung und der Winterdienst der Gehwege den An-
liegern obliegt: 
 
 

 
253 +255                      TEIL 1 
 
Schlangen: 
Alte-Rothe-Straße - ohne Neubaugebiet (ehem. Sportplatz) 
Am Heidland 
Am Rennekamp    - von „Badstraße“ bis „Mühlenstraße“   
                                 ohne Stichstraße 
Am Tiwitt 
Am Wasserhorn 
Badstraße 
Dedinghauser Weg - nur Pflasterungsbereich 
Detmolder Straße 
Germaniastraße 
Grabbestraße 
Im Dorfe 
Im Winkel                - mit Verbindung zur Parkstraße 
Kirchplatz 
Kohlstädter Straße 
Langetalstraße        - von "Ortsmitte" bis "Dedinghauser  
                                  Weg" 
Lindenstraße           - von „Wiesenstraße“ bis „Parkstraße“ 
Obere Straße          - „Kohlstädter Straße“ bis „Hohlweg“ 
Ortsmitte 
Paderborner Straße 
Parkstraße 
Rosenstraße            -  Pflasterung mit Zuwegung  Schule  
                                    und Parkplatz 
Schützenstraße 
Weststraße 
Zum Kurwald 
 
Kohlstädt: 
 
Am Kuhlhof 
Hornsche Straße       - bis Kreisverkehr 
In der Rote                 - von „Bergstraße“ bis „Tannenweg“  
                                     einschl. Parkplatz Sportplatz 
Lippspringer Straße 
 
Oesterholz: 
 
Finkenweg 
Haustenbecker Straße - von „Fürstenallee“ bis „Zur Kam- 
                                       mersenne“ 
Meisenweg 
Schwalbenweg 
Zur Kammersenne       - von“ Haustenbecker Straße“ bis  
                                      „Ostlandstraße“ 
 
Verzeichnis der Straßen, Wege und Plätze, bei denen die 
Reinigungspflicht der Fahrbahn und der  
Gehwege den Anliegern verbleibt. Die Durchführung des 
Winterdienstes auf den Gehwegen ebenfalls Anliegern ver-
bleibt. Die Durchführung des Winterdienstes auf der Fahr-
bahn der Gemeinde obliegt: 
 
253                        TEIL 2 
 
Schlangen: 
 
Alte Rothe Straße         - Neubaugebiet (ehem. Sportplatz) 
Adolfstraße 
Am Brakenkamp 
Am Kaninchenbusch 
Am Rennekamp            - Stichstraße 
Am Sägewerk 
Am Sportplatz 
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Am Stellberge 
 
Am Strothweg 
An den Knickwiesen 
An den Rottwiesen 
An den Sandteilen 
An der Herrenwiese 
Badstraße                   -  von „Am Rennekamp“ bis zum   
                                      Freibad 
Berliner Straße 
Birkenweg 
Brinkberg 
 
Bruchstraße   
Buchweizenweg   
Danziger Weg  
Dedinghauser Weg     - außer Pflasterung 
Emkental   
Erikastraße  
Fasanenweg  
Finkenkrug  
Fleege-Althoff-Straße  
Fliederweg  
Föhrenweg   
Gartenstraße 
Gewerbepark  
Ginsterweg  
Heckenweg  
Heidweg   
Hermann-Krücke-Straße  
Hohlweg   
Im Hafen  
Im Mühlenknick   
Im Prachenfelde   
Im Saggen  
In der Twiete  
Industriestraße  
Jahnstraße  
Kirchweg   
Knickweg   
Königsberger Weg  
Kriegerweg   
Krumme Straße   
Langetalstraße       - von „Dedinghauser Weg“ bis 

Obere Straße“ 
Lindenstraße       -von „Wiesenstraße“  bis „Ge-

werbepark“ 
Lönsweg  
Ludwigstraße  
Lünings Kamp   
Margueritenweg  
Memelweg   
Mühlenstraße  
Pfarrkamp  
Querweg  
Raiffeisenstraße  
Rosenstraße        - von“ Querweg“ bis „Mühlen-

straße“ 
Schafkampweg   
Schlesierweg  
Schlömerkamp   
Sprottauer Straße  
Starenweg  
Stettiner Weg  
Trift   
Tütgenweg   
Viitasaari Weg   
Wiesenstraße  

 
Zum Haverkamp   
Zum Roggenfeld   
 
Kohlstädt: 
    
Ater Kirchweg  
Am Desenberg   
Am Fichtenhain  
Am Forellenbach   
Am Hasenbusch  
Am Rosenberg   
Am Schlehdorn  
Am Sonnenknapp  
Amselweg  
Arminiusstraße   
Bachstraße   
Bergstraße  
Brelohweg   
Burgstraße  
Feldberg  
Hasselweg  
Im Mühlengrund   
Im Rosental  
Im Welandsborn   
Im Vortel  
In der Grund   
In der Rote        - von „Tannenweg“ bis „Am  
                                               Fichtenhain“ 
Lerchensteg  
Maiweg  
Quellenstraße   
Tannenweg  
Waldstraße   
  
Oesterholz:  
    
Alleestraße  
Am Grasweg  
Am Paradies  
Am Plögerhof  
Aschenweg  
Auf der Heide   
Brunnenstraße   
Bungalowpark   
Cheruskerweg  
Christoph-Probst-Weg  
Dorfplatz   
Drosselgasse  
Düsterlau   
Eckelau   
Fürstenallee   
Gudenslau   
Haustenbecker Straße      - von „Zur Kammersenne“ bis  
                                                  Ortsausgang 
Heidestraße   
Herrmannstraße  
Heuwinkels Grund   
Im kleinen Bruch   
Kampstraße  
Kellnerstraße   
Königslau   
Langelau   
Lindelau   
Ostlandstraße  
Rehsprung  
Römerweg  
Rotheberg  
Sandstraße  
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Schäfertrift   
Sennetrift   
Wittekindstraße  
Zur Kammersenne       - von "Ostlandstraße" bis  
                                                  "Aschenweg" 
 
Schlangen, den 12. Dezember  2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Gemeinde Schlangen (Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung) einschl. Straßenver-
zeichnis als Anlage wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde Schlangen vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 13.12.2013 
 
 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
609 Gebührensatzung für die Friedhöfe in der Ge-

meinde Schlangen vom 13.12.2013 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i.d.F. der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 09. April 2013 (GV NW S. 194) und der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NW S. 
228), hat der Rat der Gemeinde Schlangen in seiner Sit-
zung am 12. Dezember 2013 folgende Gebührensatzung 
für die Friedhöfe in der Gemeinde Schlangen beschlossen: 
 
1. Für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde 
Schlangen und deren Einrichtungen sowie für die Inan-
spruchnahme von sonstigen Leistungen der Friedhofs-
verwaltung, werden Gebühren nach Maßgabe des anlie-
genden Gebührenverzeichnisses erhoben. Die Friedhofs-
gebühren sind im Voraus fällig. 

 
2. Zur Zahlung der Gebühren sind diejenigen Personen 
verpflichtet, welche die Einrichtung der Friedhöfe in der 
Gemeinde Schlangen oder die sonstigen Leistungen der 
Friedhofsverwaltung in Anspruch nehmen. 
Erfolgt die Inanspruchnahme auf Antrag oder im Interesse 
mehrerer Personen, so haftet jeder Einzelne als Gesamt-
schuldner. Daneben haftet für die Gebührenschuld auch 
derjenige, der die Leistungen im Interesse eines Dritten in 
Auftrag gibt. 
 
3. Gegen die Gebührenerhebung ist die Klage im Verwal-
tungsstreitverfahren möglich. 
 
4. Diese Gebührensatzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Friedhöfe in 
der Gemeinde Schlangen vom 16.12.2004 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Gebührensatzung für die Friedhöfe in der 
Gemeinde Schlangen wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 13.12.2013 
 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 
 

Verzeichnis 
der Gebühren der Gemeinde Schlangen für die 

innerhalb des Gemeindegebietes liegenden Friedhöfe 
_________________________________________ 
 
A. Benutzungsgebühren und Erwerb von Nutzungs-
rechten 
 
1. Benutzung von Reihengräbern 
 

für die Beisetzung im Sarg  500,00 € 
für die Beisetzung in einer Urne  187,50 € 
für die anonyme Beisetzung im Sarg  520,00 € 
für die anonyme Beisetzung  
einer Urne  195,00 € 
für Rasengräber - Sarg  - 540,00 € 
für Rasengräber - Urne - 202,50 € 
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2. Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern 
 

für ein Kinderwahlgrab 168,75 € 
für ein Einzelwahlgrab 1.050,00 € 
für ein Doppelwahlgrab 2.100,00 € 
für jede weitere Lagerstelle 1.050,00 € 
für ein Urnenwahlgrab  
mit bis zu 2 Urnen    750,00 € 
für ein Urnenwahlgrab  
mit bis zu 4 Urnen    825,00 € 
 

3. Erwerb von sonstigen Nutzungsrechten 
 

Urnenbestattung  
(z.B. Aschestreufeld)     180,00 € 
Baumbestattung    378,59 € 
Stele – Urne - 1.135,00 € 

 
4. Überschreitung und Verlängerung von Nutzungs- 
    rechten 
 
     Kinderwahlgrab je Jahr         28,00 € 
     Einzelwahlgrab je Jahr         35,00 € 
     Doppelwahlgrab je Jahr       70,00 € 
     für jede weitere Lagerstelle       35,00 € 
     Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen       50,00 € 
     Urnenwahlgrab für bis zu 4 Urnen       55,00 € 
 
Gebühren werden nicht erstattet, wenn ein erworbenes 
Nutzungsrecht nicht in vollem zeitlichen Umfang in An-
spruch genommen wird. 
 
5. Mehrfachbelegung innerhalb einer Ruhezeit 

 
Für die mehrfache Inanspruchnahme der Lagerstellen in 
Wahlgräbern bis zum Ablauf der Ruhezeit  
ist zu zahlen: 
 
a) bei Kindersärgen ¼ der Erwerbsgebühr der in Anspruch  
    genommenen Lagerstelle des Grabes 
b) bei Urnen ¼ der Erwerbsgebühr der in Anspruch ge- 
    nommenen Lagerstelle des Grabes 
 
In Wahlgräbern für Erdbestattungen können höchstens 1 
Kindersarg und bis zu 2 Urnen je Lagerstelle beigesetzt 
werden. 
 
6. Überschreitung der Nutzungszeit und Verlängerung der  
    Nutzungsrechte 
 
a) Wird durch die Belegung einer Lagerstelle unter Berück- 
    sichtigung der gesetzlichen Ruhezeit die Nutzungsdauer  
    an den Wahlgräbern überschritten, auch wenn die La-
gerstelle noch nicht belegt war, so ist für jedes angefange-
ne Jahr der Überschreitung die jeweilige Erwerbsgebühr 
(Verlängerungsgebühr)  für sämtliche Lagerstellen des 
Wahlgrabes zu zahlen. 
 
b) Wird auf Antrag das Nutzungsrecht verlängert; so wird   
    die Verlängerung der Nutzungsrechte immer nur  für  
    mindestens 10 Jahres erteilt und für jedes angefangene 
    Jahr der Verlängerung ist die jeweilige Erwerbsgebühr  
    (Verlängerungsgebühr) für sämtliche Lagerstellen des  
    Wahlgrabes zu zahlen. 

 
 
 
 

 
B. Bestattungsgebühren 
 
1. Gebühr für die Benutzung der  
     Leichenkammer in Schlangen  112,50 € 
 
2. Gebühr für die Benutzung der  
    Friedhofskapelle in Schlangen  
    incl. der Kosten für Heizung und Kühlung  125,00 € 
 
3.1 Grabbereitung  
 
(Ausheben und Verfüllen des Grabes, Herrichtung eines 
Nothügels und Auflegen der  Kränze, Gestellung des 
Transportwagens für die Überführung des Sarges von der 
Friedhofskapelle bis zum Grab, Abräumen der Kränze und 
Erde abfahren; bei den Anonymen Gräbern und Rasengrä-
bern einschließlich erster Herrichtung und Pflege) 

 
Kinderwahlgrab 328,75 € 
Wahlgrab – Sarg -  525,00 € 
Wahlgrab – Urne-  336,25 € 
Reihengrab – Sarg- 503,75 € 
Reihengrab – anonymer Sarg- 573,75 € 
Rasengrab –Sarg-  573,75 € 
Reihengrab – Urne 336,25 € 
Reihengrab – anonyme Urne - 379,35 € 
Rasengrab – Urne - 379,35 € 
 
Das Abräumen der Kränze und die erste Herrichtung der 
Grabstelle erfolgt in der Regel nach 6 Wochen nach der 
Beisetzung. Die Angehörigen werden um kurze Mitteilung 
gebeten, wann abgeräumt werden soll. 
Für Särge, die die im § 11 Abs. 2 der Friedhofssatzung ge-
nannten Maße überschreiten, ist ein Zuschlag 
von 50,00 € zu zahlen. 
Für das Abräumen von Pflanzen vor der Bestattung wird 
eine Gebühr in Höhe von 46,50 € erhoben. 
 
3.2 Sonstige Formen der Grabbereitung  
 
Urnenbestattung (z.B. Aschestreufeld) 365,30 € 
Baumbestattung 208,00 € 
Stele – Urne - 150,00 € 
 
3.3 Platteneinfassung, Lieferung der Grabplatten incl.  
      Verlegen 

       
Kinderwahlgrab   78,00 € 
Wahlgrab – Sarg -  123,50 € 
Reihengrab 107,50 €   
Urne   78,00 € 
     
4. Aufbewahrung von Urnen bei einer Zeit  
über 3 Tage Dauer vom 4. Tag an      täglich 2,00 € 
 
5. Zuschlag für Überstunden 
 
I. Gebühr für die Annahme eines Verstorbenen außerhalb 
der Arbeitszeit 

 
a) an Sonn- und Feiertagen  38,00 € 
b) an Werktagen  22,00 € 

 
II. Gebühr für die Bestattung außerhalb der Arbeitszeiten 
 
      a) an Werktagen außer Samstagen 77,50 € 
      b) an Samstagen  237,50 €   
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Bei Einlieferung nach Unfällen oder auf ärztliche Anord-
nung entfällt diese Gebühr. 
 
6. Umbettungen 
 

a) für die Exhumierung 
    Erwachsene  1070,31 € 
    Kinder    710,94 € 
    Urne     351,56 € 
b) für das Umbetten einer Leiche in ein Grab auf dem-   

          selben Friedhof 
    Erwachsene  1.922,50 € 
    Kinder  1.283,75 € 
    Urne     421,25 € 
 

Notwendige neue Särge sind vom Auftraggeber zu stellen. 
 
7. Vorzeitiges Abräumen der Grabstelle und einsäen incl.  
    Entsorgung des Grabsteines 
 
     Wahlgrab 110,00 € 
     Urnenwahlgrab   78,30 € 
     Reihengrab    78,30 € 
     Urnenreihengrab   63,00 € 
 
C. Sonstige Leistungen 
 
Andere nicht im Voraus bestimmbare Leistungen werden 
nach Materialverbrauch und Lohnaufwand (Mittellohn nach 
TVÖD) berechnet. 
 
D. Verwaltungsgebühren 
 
1. Erteilung einer Zustimmung zur Aufstellung von Ge- 
    denkzeichen und sonstigen baulichen Anlagen 

 
    Wahlgrab      29,00 € 
    Reihengrab   29,00 € 

 
2. Urnenanforderung inkl.  
    Beisetzungsbestätigung      17,00 € 
 
3. Erteilung einer Zustimmung zur  
    Umbettung von Urnen zu/von  
    anderen Friedhöfen      17,00 € 
 
4. Erteilung einer Zustimmung zur  
    Umbettung von Särgen zu/von  
    anderen Friedhöfen      17,00 € 
 
5. Allgemeine Schreibgebühren  
    bei der Durchführung von Beisetzungen 
6. Abschrift von Rechnungen. 
 
7. Zweitausfertigungen von Urkunden für den  
    Nutzungsberechtigten. 
 
8. Bearbeitung eines Antrages auf Umbettung. 
 
9. Umschreibung von Nutzungsberechtigten  
    bei Wahlgräbern. 
 
Gebühren für die Ziffern 5 - 9 werden nach der Verwal-
tungsgebührensatzung und dem Gebührentarif der 
Gemeinde Schlangen erhoben. 
 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 

 
610 4. Änderungssatzung zur Abwasserabgaben-

satzung der Gemeinde Schlangen vom 
11.12.2008 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 9. Oktober 
2007 (GV. NRW. 2007 S. 380), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 
10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Artikel X des 
Gesetzes vom 9. Oktober. 2007 (GV. NRW. 2007, S.380)  
und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2007 (GV. NRW. 2007, S. 708ff.) hat der Rat der Gemein-
de Schlangen in seiner Sitzung am 12. Dezember 2013 
die folgende 4. Änderungssatzung zur Satzung über 
die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Ab-
wassergebühren (Abwasserabgabensatzung) be-
schlossen. 
 

Artikel 1 
 

Änderung zum 2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

§ 4 Schmutzwassergebühren, Abs. 7 wird wie folgt neu ge-
fasst: 

 
(7) Die Gebühr für das Schmutzwasser setzt sich aus einer 
Grundgebühr und einer Benutzungsgebühr zusammen.  
 
1. Die Grundgebühr beträgt je Grundstücksanschluss mo-
natlich  2,60 Euro. 
2. Die Benutzungsgebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 
jährlich  2,13 Euro. 
 

Artikel 2 
 

Änderung zum 2. Abschnitt: 
Gebührenrechtliche Regelungen 

§ 5 Niederschlagswassergebühr, Abs. 5 wird wie folgt neu 
gefasst: 

 
(5) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter 
und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1    0,45 €. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. 
 

Artikel 4 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträ-
gen und Abwassergebühren (Abwasserabgabensatzung) 
der Gemeinde Schlangen vom 13.12.2013 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 13.12.2013 
 
 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
611 Gebührensatzung zur Satzung über die Ab-

fallentsorgung in der Gemeinde Schlangen 
vom 13. Dezember 2001 (3. Änderungssatzung) 

 
Aufgrund des § 7 der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)*) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV 
NW S. 194) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. 
Oktober 1969 (GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom  
13. Dezember 2011 (GV NW S. 687) des § 9 des Abfallge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 
1988 (GV NW S. 250), zuletzt geändert am 21. März 2013 
(GV NW S. 148) sowie der Satzung der Gemeinde Schlan-
gen über die Abfallentsorgung vom 14. Januar 2000, zu-
letzt geändert am 01.06.2006 hat der Rat der Gemeinde 
Schlangen in seiner Sitzung am 12. Dezember 2013 be-
schlossen, die Satzung wie folgt zu ändern: 
 

I. 
 
In § 1 Abs. 4 werden die Jahresgebührensätze von Ziff. 1 
bis Ziff. 3.4 wie folgt festgesetzt: 
 
                               Euro 
                                                                    (ab 01.01.2014) 
 
1.      Grundgebühr je Haushalt  jährl.  46,40 
  
2.      Die Behältergebühr für einen  
         Restmüllbehälter - inkl. Behälter- 
         miete - beträgt 
    
         bei 4-wöchentlicher  Entleerung    
    
2.1      60 l Restmüllbehälter jährl. 32,40 
2.2      80 l Restmüllbehälter jährl. 42,00 
2.3    120 l Restmüllbehälter jährl.  61,80 
2.4    240 l Restmüllbehälter  jährl.  120,00 
 

 
         Entleerung der 1.100 l -Container  
   
2.5    1.100 l wöchentliche Entleerung   
         ohne Mietgebühr  jährl.  2.140,30 
    
2.51  1.100 l wöchentliche Entleerung  
         mit Mietgebühr  jährl.  2.205,00 
 
2.6    1.100 l  14-tägige Entleerung  
         ohne Mietgebühr jährl.  1.071,30 
 
2.61  1.100 l  14-tägige Entleerung  
         mit Mietgebühr  jährl. 1.136,00 
    
2.7    1.100 l monatliche Entleerung  
         ohne Mietgebühr jährl.     547,30 
    
2.71  1.100 l monatliche Entleerung  
         mit Mietgebühr jährl.     612,00 
    
3.      Die Behältergebühr für eine  
         Biotonne   - inkl. Behältermiete -  
         beträgt:   
    
         bei 14-tägiger Entleerung   
    
3.1      60 l Biotonne jährl. 41,40 
    
3.2      80 l Biotonne jährl.  54,60 
    
3.3    120 l Biotonne jährl. 81,00 
    
3.4    240 l Biotonne jährl.     159,60 
 

II. 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung der Gebührensat-
zung zur Satzung  über die Abfallentsorgung in der Ge-
meinde Schlangen vom 13. Dezember 2001 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-ordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf  
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde Schlangen vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 



105
8 

KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 
 

 

 

Schlangen, den 13.12.2013 
 
 

Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
612 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung der Gemeinde Schlangen für das 
Haushaltsjahr 2014 

 
Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Schlangen für das Haus-
haltsjahr 2014 mit Haushaltsplan und Anlagen gem. § 80 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 02. Januar 2014 bis zum Abschluss des 
Beratungsverfahrens im Rat während der allgemeinen Öff-
nungszeiten (montags – freitags von 8.30 Uhr bis 12.15 
Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 
Uhr) im Rathaus Schlangen, Kirchplatz 6, Zimmer 14, 
33189 Schlangen, zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung gegen den 
Entwurf Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Gemeinde Schlangen, Kirchplatz 6, Zimmer 14, 33189 
Schlangen, erheben. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde 
Schlangen in öffentlicher Sitzung. 
 
Schlangen, den 12. Dezember 2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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Abwasserwerke Blomberg 
 
613 Satzung zur 6. Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Blomberg vom 15. Dezember 2005 
vom 19. Dezember 2013 

 
Aufgrund des § 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 
712) in der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 53, 64 
und 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LWG NW) vom 25. Juni 1995 (GV NW S. 926) 
in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Blomberg in seiner Sitzung am 18. Dezember 2013 folgen-
de Satzung zur 6. Änderung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Blomberg 
beschlossen: 
 

Artikel I 
 
1.) Der § 12 Abs. 7 der vg. Satzung erhält folgende Fas-
sung: 
 
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 4,00 €. 
 
2.) Der § 13 Abs. 6 der vg. Satzung erhält folgende Fas-
sung: 
 
Die Gebühr beträgt je Berechnungseinheit (Abs. 1) und 
Jahr 6,40 €. 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2014 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 6. Änderung der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Blomberg vom 15. Dezember 2005 
 
vom 19. Dezember 2013 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
 
 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei der verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 19. Dezember 2013 
 
 
(Geise) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
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Volkshochschule Lippe-Ost 
 
614 Öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-

satzung des Zweckverbandes VHS Lippe-Ost 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gülti-
gen Fassung - in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 
(GV.NW. S. 621) - in der zurzeit gültigen Fassung - und 
des § 7 Abs. 1 Buchstabe b der Zweckverbandssatzung 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Volkshochschule Lippe-Ost am 17.10.2013 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 
 

§ 1  
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 1.307.050 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.307.050 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf 1.130.550 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf 1.316.649 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
Gesamtbetrag 
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 29.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 2  
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3  
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden können, wird auf 300.000 
EUR festgesetzt. 
 

§ 6  
 
Die Verbandsumlage wird auf 176.500 EUR festgesetzt. 
 
Schieder-Schwalenberg, 17.10.2013 
 
(Gert Klaus) 
Verbandsvorsteher 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde 
gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatli-
che Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 
02.12.2013 angezeigt. Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 GkG 
erforderliche Genehmigung der Verbandsumlage wurde 
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Detmold mit Verfügung vom 05.12.2013 erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses während der Öff-
nungszeiten der VHS Lippe-Ost in der Geschäftsstelle in 
Schieder, Im Kurpark 1, 32816 Schieder-Schwalenberg öf-
fentlich aus. 
 
Schieder-Schwalenberg, 12.12.2013 
 
 
Gert Klaus 
-Verbandsvorsteher- 

Kr.Bl.Lippe 30.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


